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• Durch den Bau des Parkhauses auf dem Gelände des Klinikums wird zu bestimmten Jahres-
und Uhrzeiten das Grundstück der benachbarten Baumschule teilweise verschattet. Diese 
Verschattung tritt um den 21.03. und um den 21.09. jeweils gegen 09.00 Uhr auf und betrifft 
einen Teilbereich an der südlichen Grundstücksgrenze. Auf dem Grundstück der Baumschule 
befindet sich entlang dieser Grundstücksgrenze eine ca. 3 m breite Grundstückseingrünung 
und eine ca. 2,5 m breite innere Erschließung. In dem teilweise verschatteten Bereich 
befinden sich zudem Nebengebäude und Lagerflächen der Baumschule. 

• Sind die Vorschriften über die erforderlichen Abstandsflächen eines Bauvorhabens 
eingehalten, ist nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes ein Verstoß 
gegen das Rücksichtnahmegebot im Hinblick auf die nachbarlichen Belange ausreichender 
Belichtung, Besonnung und Belüftung ausgeschlossen (vgl. hierzu das Urteil vom 16.09.1993, 
BVerwGE 1994, 151 = BauR 1994, 223).

• Zwar entsteht durch den Bau des Parkhauses auf dem Klinikgelände eine gewisse 
Verschattung auf dem Grundstück der benachbarten Baumschule, welche sich jedoch lediglich 
über einen kleinen Teil (ca. 10 %) der Grundstücksfläche und nicht über den gesamten Tages-
/Jahresverlauf erstreckt. Das im benachbarten Bebauungsplan zulässige Parkhaus wird mit 
min. 15 m Abstand zur Grundstücksgrenze errichtet, sodass die gesetzlichen 
Abstandsflächenregelungen eingehalten sind. 
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Fazit
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